
 

 
 
 

 

 
  

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der ECuSol GmbH 
Stand Jänner 2024

I. Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) 
Für den gesamten gegenwärtigen und künftigen Ge-
schäftsverkehr der ECuSol GmbH, Zölskogelstraße 
3, 4580 Windischgarsten, FN 403958g (in der Folge 
kurz "Auftragnehmer") gelten ausschließlich die 
nachstehenden AGB; sie sind auch für alle künftigen 
Geschäfte verbindlich, selbst wenn darauf nicht aus-
drücklich Bezug genommen wird.  
 
Von diesen AGB abweichende oder ergänzende Re-
gelungen - insbesondere allgemeine Geschäfts- oder 
Einkaufsbedingungen des Vertragspartners des Auf-
tragnehmers (in der Folge kurz "Auftraggeber") - 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies 
vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich bestä-
tigt wurde.  
 
II. Angebote und Vertragsschluss 
Angebote des Auftragnehmers werden ausschließ-
lich schriftlich erteilt und sind unverbindlich. Ange-
bote des Auftragnehmers sind für einen Zeitraum 
von 14 Tagen gültig.  
 
Der Auftragnehmer behält sich eine Prüfung der Be-
stellung in jeglicher Hinsicht vor. Der jeweilige Ver-
trag gilt daher erst mit Abgabe einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer als 
geschlossen. 
 
Auftragserteilungen persönlich im Büro und/oder te-
lefonisch sind bei Störungs-, Service- und Repara-
turaufträge ohne schriftliches Angebot gültig; auf 
Wunsch des Auftraggebers wird bei erfolgreicher 
Fehlerdiagnose ein Angebot erstellt. 
 
Vom Auftragnehmer übersandte Auftragsbestäti-
gungen sind vom Auftraggeber unverzüglich zu prü-

fen und gelten mangels schriftlichen Widerspruches 
binnen 7 Tagen ab Zustellung der Auftragsbestäti-
gung als richtig und vollständig anerkannt. 
 
III. Preise und Zahlungsbedingungen 
Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschal-
preis zu verstehen. Preise verstehen sich ohne Um-
satzsteuer und sonstige öffentlichen Abgaben und 
Gebühren. Rechnungen sind ohne Skontoabzug so-
fort zur Zahlung fällig. 
 
Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
nichts anderes vereinbart wird, gelten für vom Auf-
tragnehmer während der Normalarbeitszeit (Mo – 
Do 08:00 bis 17:00 Uhr und Fr 08:00 bis 12:00 Uhr) 
erbrachte Leistungen € 82,47 zzgl. USt. pro Stunde 
bzw. für Störungseinsätze € 84,57 zzgl. USt. pro 
Stunde als vereinbart. Außerhalb der Normalarbeits-
zeit durch den Auftraggeber beauftragte und/oder 
durch den Auftragnehmer durchgeführte Leistungen 
können mit einem Zuschlag von 100 % auf den je-
weiligen Stundensatz verrechnet werden. Der Auf-
tragnehmer ist in jedem Fall berechtigt, Vorberei-
tungs- und Wegzeiten in angemessenem Umfang in 
Rechnung zu stellen. 

Für vom Auftraggeber angeordnete Leistungen, die 
im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, 
besteht jedenfalls auch Anspruch auf ein angemes-
senes Entgelt zu den vorstehenden Konditionen.  
 
Selbiges gilt für Überschreitungen des Angebotes, 
die durch Änderung des Auftraggebers bewirkt wer-
den. Diese gelten als vom Auftraggeber genehmigt, 
auch wenn keine Benachrichtigung durch den Auf-
tragnehmer erfolgt und sind angemessen zu vergü-
ten. 
 
Der Auftragnehmer ist berechtigt das vertraglich 
vereinbarte Entgelt anzupassen, wenn Preisschwan-
kungen im Ausmaß von zumindest 5 % hinsichtlich  
– Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektiv-
vertrag, Betriebsvereinbarung;  
– sonst für die Leistungserbringung notwendige Kos-
tenfaktoren wie Material oder Rohstoffe aufgrund 
von Empfehlungen der Paritätischen Kommission, 
Änderung von Weltmarktpreisen oder Änderungen 
von Wechselkursen eintreten.  
 
Bei Material- und sonstigen Verteuerungen seitens 
des Lieferanten oder Herstellers behält sich der Auf-
tragnehmer entsprechende Preisaufschläge für noch 
nicht gelieferte Produkte vor. Eine allfällige Preisan-
passung aufgrund von Preisschwankungen darf nur 
in dem Ausmaß erfolgen, in welchem sich auch die 
tatsächlichen Kosten für den Auftragnehmer zum 
Zeitpunkt der Leistungserbringung, sofern sich der 
Auftragnehmer nicht aus eigenem Verschulden in 
Verzug befindet, geändert haben.  
 
Sofern der Auftraggeber mit einer vereinbarten 
(Teil)Zahlung in Verzug gerät, ist der Auftragneh-
mer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. 
zu berechnen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, so 

gelten Verzugszinsen von 9,2% über dem Basiszins-
satz als vereinbart (§ 456 UGB). Die Geltendma-
chung eines weiteren Verzugsschadens bleibt hier-
von unberührt.  
 
Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer weiters 
berechtigt, das Gesamtentgelt bzw. die gesamten 
noch offenen Forderungen für bereits erbrachte 
Leistungen fällig zu stellen, sofern eine rückständige 
Leistung zumindest seit sechs Wochen fällig ist und 
der Auftragnehmer den Auftraggeber unter Andro-
hung der Fälligstellung und unter Setzung einer 
Nachfrist von mindestens 2 Wochen erfolglos ge-
mahnt hat. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer 
auch berechtigt, die weitere Erfüllung sämtlicher be-
stehender Rechtsgeschäfte zu unterlassen, wenn 
der Auftraggeber mit irgendeiner Verbindlichkeit ge-
genüber dem Auftragnehmer in Verzug gerät. Der 
Auftragnehmer ist erst dann wieder zur Fortsetzung 
der Leistungen verpflichtet, wenn der Auftraggeber 
unabhängig von der ursprünglichen vertraglichen 
Fälligkeit sämtliche Entgelte für bereits erbrachte 
Leistungen seitens des Auftragnehmers bezahlt und 
für die offenen Leistungen des Auftragnehmers das 
gesamte vereinbarte Entgelt vorausbezahlt hat.  



 
Sämtliche durch den Zahlungsverzug verursachte 
Spesen sowie Mahn- und Betreibungskosten (insbe-
sondere die Vergütungen des eingeschalteten In-
kassoinstitutes, die sich aus der VO des BMwA über 
die Höchstsätze der Inkassoinstitute gebührenden 
Vergütungen ergeben bzw. wenn der Auftragnehmer 
das Mahnwesen selbst betreibt € 12,00 pro erfolgter 
Mahnung sowie € 6,00 pro Halbjahr für die Evidenz-
haltung des Schuldverhältnisses) einschließlich der 
Rechtsbeistandskosten hat der Auftraggeber zu tra-
gen. 
 
IV. Eigentumsvorbehalt 
Der Auftragnehmer behält sich an allen gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbind-
lichkeiten (auch Zinsen und allfällige Einbringungs-
kosten) seitens des Auftraggebers das Eigentums-
recht vor. Der Eigentumsvorbehalt an bereits be-
zahlten Waren bleibt als Sicherungsmittel bis zur Be-
zahlung sämtlicher anderer Forderungen des Auf-
tragnehmers aufrecht. 
 
Im Falle der Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
halts ermächtigt der Auftraggeber den Auftragneh-
mer schon jetzt, den Besitz seiner Ware ohne ge-
richtliche Hilfe zu entziehen und gewährt ihm zu die-
sem Zweck jederzeitigen freien Zutritt zu seiner 
Ware. 
 
Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware durch 

den Auftraggeber ist nur bei ausdrücklicher schriftli-
cher Genehmigung durch den Auftragnehmer zuläs-
sig. Die Kaufpreisforderung gilt in diesem Fall bereits 
jetzt bis zur Höhe der dem Auftragnehmer zustehen-
den Kaufpreisforderung samt Zinsen und Kosten an 
den Auftragnehmer abgetreten und ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, die Abtretung der Forderung of-
fenzulegen. 
 
Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder wer-
den dem Auftragnehmer Umstände über mangelnde 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers oder dessen 
schlechte wirtschaftliche Lage bekannt, ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, die in seinem Eigentumsvor-
behalt stehenden Waren oder Geräte zu demontie-
ren und/oder zurückzunehmen, ohne dass dies ei-
nem Rücktritt vom Vertrag gleich zu setzen ist. 
 
Sofern eine Pfändung oder sonstige Inanspruch-
nahme durch Dritte beim Auftraggeber erfolgt, hat 
dieser dies dem Auftragnehmer unverzüglich mitzu-
teilen und das Eigentumsrecht des Auftragnehmers 
an der Vorbehaltssache nachweislich zu sichern. 
 
V. Pläne, Zeichnungen und sonstige Unterlagen 
Vom Auftragnehmer körperlich zur Verfügung ge-
stellte oder elektronisch zugänglich gemachte Doku-
mente, wie insbesondere Pläne, Lichtbilder, Muster 
und sonstige Unterlagen bleiben geistiges Eigentum 
des Auftragnehmers. Jede Verwendung, insbeson-
dere die Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffent-
lichung durch den Auftraggeber, bedarf der aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
nehmers. 
 
Die vom Auftragnehmer ausgegebenen Unterlagen 
können vom Auftragnehmer bei Nichterteilung eines 
Auftrages zurückgefordert werden. 
 
Soweit der Auftragnehmer zur Vorbereitung eines 
Angebots des Auftraggebers Planungs- und Entwick-
lungsleistungen erbringt, sind diese bei 

Nichterteilung eines Auftrags durch angemessenes 
Entgelt zu vergüten, und zwar mit mind. 1,5% der 
Angebotssumme. Unentgeltlichkeit der Planungs- 
und Entwicklungsleistung muss vorab schriftlich ver-
einbart werden.  
 
VI. Leistungsfristen und Leistungsausführung 
Die Leistungsfristen bzw. -termine werden vom Auf-
tragnehmer nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, 
falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, unver-
bindlich und verstehen sich immer als voraussichtli-
cher Zeitpunkt der Fertigstellung. Vom Auftraggeber 
etwaig gestellte Fixtermine werden seitens des Auf-
tragnehmers nicht anerkannt, es sei denn, diese 
werden ausdrücklich und schriftlich als Fixtermin be-
stätigt. 
 
Wird der Beginn der Leistungsausführung oder die 
Ausführung verzögert und wurde diese Verzögerung 
nicht vom Auftragnehmer verschuldet, werden ver-
einbarte Leistungsfristen oder Fertigstellungster-
mine entsprechend verlängert bzw. hinausgescho-
ben. Davon unberührt bleibt das Recht des Auftrag-
gebers auf Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerun-
gen, die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar 
machen.  
 
Wird die Leistungserbringung durch eine nicht in der 
Sphäre des Auftragnehmers liegende Verzögerung 
unmöglich oder unzumutbar, kann der Auftragneh-
mer vom Vertrag zurücktreten, ohne dass dem Auf-

traggeber ein Schadenersatzanspruch erwächst. Der 
Auftragnehmer behält in diesem Fall seinen Entgel-
tanspruch für sämtliche bis zum Rücktritt tatsächlich 
erbrachten Leistungen.  
 
Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber 
wegen Leistungs- oder Lieferungsverzuges ist nur 
unter Setzung einer angemessenen - zumindest   
14-tägigen - Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mit-
tels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. 
Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Leis-
tungs-    oder Lieferungsteil bezüglich dessen Ver-
zug vorliegt. Sollten aus einem vom Auftragnehmer 
verursachten Leistungs- oder Lieferverzug Schäden, 
Folgeschäden oder entgangener Gewinn   resultie-
ren, so ist deren Ersatz bei leichter Fahrlässigkeit 
des Auftragnehmers ausgeschlossen.  
 
Sofern ein Zeitpunkt für die Erbringung der Wer-
kleistung bestimmt wurde, ist der Auftraggeber 
nicht berechtigt, ohne ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung des Auftragnehmers den Leistungszeit-
punkt zu verschieben. Sofern der Auftragnehmer je-
doch einer solchen Verschiebung zustimmt, ist er 
berechtigt, den Werklohn - falls gerechtfertigt - ent-
sprechend anzupassen. 
 
Bei Annahmeverzug des Auftraggebers ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, das Entgelt für erbrachte 
Leistungen fällig zu stellen und nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
 
Im Falle der Zustimmung des Auftraggebers zum 
Widerruf einer Bestellung trotz aufrechter Bindung 
durch den Auftragnehmer, ist dieser berechtigt, eine 
verschuldensunabhängige und nicht dem richterli-
chen Mäßigungsrecht unterliegenden Vertragsstrafe 
in Höhe von 30 % des Auftragswertes zzgl. USt. 
ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom 
Auftraggeber zu verlangen. Die Geltendmachung ei-
nes höheren Schadens bleibt hiervon unberührt. 
 



Sofern nicht ausdrücklich Gesamtlieferung verein-
bart ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Liefe-
rung auch in Teilen durchzuführen und Teilrechnun-
gen zu legen. 
 
Für den Fall einer Stornierung ist der Auftragnehmer 
im Hinblick auf die Bestimmungen des § 1168 ABGB 
berechtigt, einen pauschalen Entschädigungsbetrag 
von 30 % der Nettoauftragssumme zu fordern. Die 
Geltendmachung eines nachweislich höheren ange-
messenen Entschädigungsbetrags bleibt dem Auf-
tragnehmer vorbehalten.  
 
VII. Gewährleistung und Haftung 
Gewährleistung wird vom Auftragnehmer aus-
schließlich für ausdrücklich zugesicherte Eigenschaf-
ten seiner Produkte/Gewerke und für gewöhnlich 
vorausgesetzte Eigenschaften geleistet, nicht jedoch 
für die Eignung des Gewerks/Produkts für be-
stimmte Zwecke des Auftraggebers.  
 
Für Unternehmer gilt die Mängelrügepflicht gemäß § 
377 UGB. 
 
Der Auftraggeber hat bei sonstigen Anspruchsver-
lust jede Lieferung und Leistung unverzüglich, 
längstens jedoch binnen 14 Tagen nach Lieferung 
bzw. Leistung auf sichtbare Mängel zu überprüfen 
und festgestellte Mängel schriftlich in detaillierter 
Weise ebenso unverzüglich, zu rügen. 
 

Die Gewährleistungsfrist beträgt für die Leistungen 
des Auftragnehmers gegenüber Unternehmern 6 
Monate ab Lieferung und beginnt mit Übergabe der 
Waren an den Auftraggeber. Ersatzlieferungen oder 
Mängelbehebungen verlängern, hemmen oder un-
terbrechen die Gewährleistungsfrist nicht. Rück-
griffsansprüche nach § 933b ABGB gegen den Auf-
tragnehmer sind ausgeschlossen. Die Geltendma-
chung von Mängeln berechtigt den Auftraggeber 
nicht zur Einrede des nicht erfüllten Vertrages und 
zur Änderungen von Zahlungsbedingungen. 
 
Das Vorliegen von Mängeln ist vom Auftraggeber 
nachzuweisen. § 924 ABGB findet keine Anwendung. 
Den Auftraggeber trifft die Obliegenheit, eine unver-
zügliche Mängelfeststellung durch den Auftragneh-
mer zu ermöglichen. 
 
Der Auftragnehmer ist im Falle der Gewährleistung 
berechtigt, die Art der Gewährleistung (Verbesse-
rung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) 
selbst zu bestimmen. Die Verbesserung erfolgt nach 
Wahl des Auftragnehmers am Lieferort oder am Sitz 
des Auftragnehmers. 
 
Zum Schadenersatz ist der Auftragnehmer in allen 
in Betracht kommenden Fällen nur im Falle von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Bei 
leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer 
ausschließlich für Personenschäden.  
 
Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zins-
verluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und 
Vermögensschäden haftet der Auftragnehmer nicht. 
Die Haftung des Auftragnehmers verjährt in 6 Mo-
naten ab Kenntnis des Auftraggebers von Schaden 
und Schädiger, jedenfalls aber binnen 3 Jahren ab 
vollständiger Leistungserbringung. 
 
Ein etwaiges Verschulden des Auftragnehmers hat 
der Auftraggeber zu beweisen. 
 

Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche 
gegen die Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen des Auftragnehmers, aufgrund von Schädigun-
gen, die diese dem Auftraggeber - ohne Bezug auf 
einen Vertrag ihrerseits mit dem Auftraggeber - zu-
fügen. 
 
Sofern, in welchem Fall auch immer, eine Pönale zu 
Lasten des Auftragnehmers vereinbart wurde, un-
terliegt diese dem richterlichen Mäßigungsrecht und 
die Geltendmachung von über die Pönale hinausge-
henden Schadenersatz ist ausgeschlossen. 
 
Allfällig zu Recht bestehende Ersatzansprüche des 
Auftraggebers sind jedenfalls mit dem Wert der Auf-
tragssumme des jeweiligen Auftrags begrenzt. 
 
Soll ein durch den Auftraggeber an den Auftragneh-
mer übergebenes Fremdprodukt durch den Auftrag-
nehmer installiert werden, wird aufgrund des höhe-
ren Manipulationsrisikos für diesbezügliche Arbeiten 
ein 10%iger Aufschlag zum jeweils gültigen Stun-
densatz vereinbart. Für Mängel der durch den Auf-
traggeber beigestellten Produkte oder daraus resul-
tierende Schäden wird keine Haftung übernommen. 
Der Auftragnehmer hat im Falle eines offenbar un-
tauglichen beigestellten Produkts den Auftraggeber 
zu warnen. Beharrt der Auftraggeber trotz Warnung 
auf die Installation durch den Auftragnehmer, so 
bleibt der Entgeltanspruch unberührt. Ebenso sind 
Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche be-

schränkt, soweit Mängel und Schäden auf die Wün-
sche und Vorgaben des Auftraggebers zurückzufüh-
ren sind. 
 
VIII. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsverbot 
Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auf-
traggeber lediglich mit gerichtlich festgestellten   
oder ausdrücklich schriftlich anerkannten Ansprü-
chen aufrechnen. Im Übrigen ist die Kompensation 
ausgeschlossen. 
 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen un-
ter Hinweis auf Garantie-, Gewährleistungs- oder 
Schadenersatzansprüche zurückzuhalten. 
 
IX. Verbrauchergeschäfte  
Sofern es sich beim Auftraggeber um einen Verbrau-
cher im Sinne des KSchG handelt, gelten die Best-
immungen dieser AGB nur insoweit, als sie nicht 
zwingenden Bestimmungen des KSchG oder FAGG 
in ihrer jeweils geltenden Fassung widersprechen. 
 
Information zur Ausübung des Widerrufs-
rechts für Verbraucher: 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Vertragser-
klärung oder einen bereits zustande gekommenen 
Vertrag bei Fernabsatz- und außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen (Fern- und 
Auswärtsgeschäfte) binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt bei Kaufverträgen 14 
(vierzehn) Tage ab dem Tag, an dem der Auftragge-
ber oder ein von diesem benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
hat; bei Dienstleistungsverträgen beginnt die Frist 
mit dem Vertragsabschluss. Falls der Auftraggeber 
die Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
erworben hat und diese Waren getrennt geliefert 
werden, beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an 
dem der Auftraggeber oder ein von diesem 



benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen hat. 
 
Sofern der Auftragnehmer der Informationspflicht 
über das Bestehen des Widerrufsrechts (Bedingun-
gen, Fristen und Vorgangsweise für die Ausübung 
dieses Rechts) dem Auftraggeber gegenüber nicht 
nachgekommen ist, verlängert sich die Wider-
rufsfrist um zwölf Monate. Holt der Auftragnehmer 
die Informationserteilung innerhalb von zwölf Mona-
ten ab o.g. Zeitpunkt für den Fristbeginn maßgebli-
chen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese 
Information erhält. 
 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auf-
traggeber mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, informieren.  
 
Der Auftraggeber kann diese Erklärung jederzeit 
 

• per E-Mail:   office@ecusol.at   
• per Telefon:  +43 7562 5491; oder  
• per Post:  ECuSol GmbH  

Zölskogelstraße 3 
4580 Windischgarsten 

abgeben. 
 
Der Auftraggeber kann dafür das diesen AGB ange-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, muss 
das jedoch nicht tun. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass der Auftraggeber die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absendet. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn der Auftraggeber seine Vertragserklärung 
oder einen bereits zustande gekommenen Vertrag 
widerruft, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
alle Zahlungen, die der Auftragnehmer von diesem 
erhalten hat, einschließlich allfälliger Lieferkosten, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, ab dem der Auftrag-
nehmer die Mitteilung über den Widerruf dieses Ver-
trags erhalten hat. 
 
Für diese Rückzahlung hat der Auftragnehmer das-
selbe Zahlungsmittel zu verwenden, das der Auf-
traggeber bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt hat, sofern mit dem Auftraggeber nicht aus-
drücklich anderes vereinbart wurde. Der Auftrag-
nehmer ist nicht berechtigt, dem Auftraggeber we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte zu berechnen. Er 
ist jedoch berechtigt, die Rückzahlung zu verwei-
gern, bis er die Waren wieder zurückerhalten hat 
oder der Auftraggeber den Nachweis erbracht hat, 
dass er die Waren zurückgesandt hat – wobei der 
jeweils frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.  
 

Der Auftraggeber hat die Waren unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens binnen 14 (vierzehn) Tagen 
ab dem Tag, an dem er den Auftragnehmer über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichtet hat, an 
 
ECuSol GmbH  
Zölskogelstraße 3 
4580 Windischgarsten 
 
zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn der 
Auftraggeber die Waren vor Ablauf der Frist von 14 
(vierzehn) Tagen absendet. Der Auftraggeber hat 

für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
zukommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Um-
gang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Wenn der Verbraucher vor Ablauf der 14-tägigen 
Frist die Leistungserbringung durch den Auftragneh-
mer wünscht, bedarf es einer ausdrücklichen Auffor-
derung durch diesen, der damit – bei vollständiger 
Vertragserfüllung – sein Rücktrittsrecht verliert. Der 
Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- 
oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Un-
ternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht 
hat, wobei in jenen Fällen, in denen der Verbraucher 
nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, 
das Rücktrittsrecht nur entfällt, wenn überdies der 
Unternehmer mit der vorherigen ausdrücklichen Zu-
stimmung des Verbrauchers mit der Vertragserfül-
lung begonnen hat und wenn der Verbraucher vor 
Beginn der Dienstleistungserbringung bestätigt hat, 
zur Kenntnis genommen zu haben, dass er sein 
Rücktrittsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung 
verliert (§ 18 Abs. 1 Z 1 FAGG).  
 
Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht bei 
Verträgen über dringende Reparatur- oder Instand-
haltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den 
Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur 
Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat (§ 18 

Abs. 2 FAGG).  
 
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
 
X. Copyright & Datenschutz 
Der Auftragnehmer behält sich sämtliche Rechte, 
insbesondere Marken- und Urheberechte, am ge-
samten Inhalt der Website https://www.ecusol.at/, 
insbesondere an Marken, Logos, Texten, Grafiken, 
Fotografien, Layout und Musik, vor. Soweit die Nut-
zung nicht gesetzlich zwingend gestattet ist, bedarf 
jede über die vertraglichen Leistungspflichten hin-
ausgehende Nutzung von Inhalten dieser Website, 
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Ver-
vielfältigung, Verbreitung oder Bearbeitung der aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
nehmers.  
 
Die aktuellen Datenschutzbestimmungen des Auf-
tragnehmers finden sich unter https://www.ecu-
sol.at/impressum/#privacy_policy   
 
XI. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
Für alle Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften zwi-
schen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
einschließlich Streitigkeiten über den Abschluss, die 
Rechtswirksamkeit, die Änderung und die Beendi-
gung dieser Rechtsgeschäfte wird die ausschließli-
che Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerich-
tes für 4580 Windischgarsten vereinbart. 
 
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des österreichischen Kollisions-
rechtes und des UN-Kaufrechtes als vereinbart. 
 
XII. Salvatorische Klausel 
Sollte ein oder mehrere Punkt(e) dieser AGB unwirk-
sam sein oder werden, so bleiben davon die übrigen 
Punkte unberührt. Anstelle des rechtsunwirksamen 
Punktes gilt ein solcher als vereinbart, der rechts-
wirksam ist und dem wirtschaftlichen Zweck des un-
wirksamen Punktes am nächsten kommt.

mailto:office@ecusol.at
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Muster-Widerrufsformular 
 (gem. § 11 iVm § 13 FAGG) 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es an uns zurück. Der Widerruf ist jedoch an keine bestimmte Form 

gebunden.) 

 

ECuSol GmbH  
Zölskogelstraße 3 
4580 Windischgarsten 

E-Mail: office@ecusol.at    
Telefon: +43 7562 5491 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

 

 

 

 

Bestellt am (*) / Erhalten am (*) / nach Möglichkeit Bestellnummer: 

 

 

Name des Verbrauchers / nach Möglichkeit Kundennummer: 

 

 

Anschrift des Verbrauchers: 

 

 

 

Unterschrift des Verbrauchers bei Mitteilung auf Papier:   

 

 

 

Datum: 

 

 

(*) Nichtzutreffendes streichen  
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